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ten als Vollmönche oder Konversen in das Kloster ein. Bis etwa 1250 
erwarb die Abtei systematisch Grundbesitz und Zehntrechte in seiner 
Nachbarschaft durch Schenkung, Kauf oder Tausch. Nach 1250 griff 
das Kloster weiter aus, nach Osten ins Schwalmtal und nach Süden in 
die Wetterau. Erst seit etwa 1335 gingen die Erwerbungen zurück. 

Konrad von Hörnsheim hat in der ersten Aufschwungsphase seines 
Klosters als Kellermeister amtiert, im zweiten Viertel des 13. Jahr-
hunderts. Die wirtschaftliche Bedeutung seiner Amtszeit belegen die 
folgenden Zahlen: Wilhelm Schwickert erfaßt in seiner Dissertation 
über die Grundherrschaft des Klosters Haina insgesamt 367 Erwerbun-
gen zwischen 1150 und 1350. In Konrads Amtszeit fallen mindestens 
56 dieser Erwerbungen, das sind 15 % und damit 5,5 % mehr als im 
statistischen Durchschnitt36. Das Bild, das die Klosterurkunden von 
Konrad geben, läßt sich so beschreiben: ein Zisterziensermönch adliger 
Abstammung, der außergewöhnlich lange das Amt des Kellermeisters 
bekleidete, dabei offenbar sehr erfolgreich war und zum wirtschaftli-
chen Aufschwung seines Klosters mit beitrug.

Warum kam aber ausgerechnet dieser Mönch in den Ruf der Heilig-
keit? Ein Ansatzpunkt scheint Konrads adlige Abstammung gewesen 
zu sein, genauer gesagt: das Motiv der Adelskonversion. Nach der 
Untersuchung von Michael Goodich stammten rund 70 % aller sozial 
bestimmbaren Heiligen des 13. Jahrhunderts aus dem Adel, bei den 
Zisterziensern rund 54 %37. Die Zahlen verdeutlichen, welch dominie-
rende Rolle der Adel im Heiligenkult nach wie vor spielte.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die hagiographische Stilisierung war 
gewiß Konrads Amt als Kellermeister. Seit der Gründung von Cîteaux 
hatten sich die Reformmönche zur strengen Einhaltung der Bene-
diktregel verpflichtet. Die Regula Benedicti befaßt sich im Kapitel 31 
ausführlich mit der charakterlichen Eignung und den Aufgaben des 
Kellermeisters38. Sein Bild ist hier durch zwei Merkmale geprägt: durch 
die Bindung des Amtes an bestimmte Tugenden wie Klugheit, Erfah-
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